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1.	 Geltungsbereich

Für die Dienstleistungen des Geschäftsbereichs 
Geldanlagen der Stellantis Bank SA Niederlassung 
Deutschland (nachfolgend „Bank“ genannt), gelten 
die im Folgenden angegeben Bedingungen und 
Preise. Dieses Preis- und Leistungsverzeichnis gilt 
ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und den Besonderen Geschäftsbedingungen 
der Bank in der jeweils gültigen Fassung. Stehen 
Bestimmungen dieses Preis- und Leistungsver-
zeichnisses im Widerspruch zu Bestimmungen der 
Allgemeinen oder der Besonderen Geschäftsbedin-
gungen, so sind die Bestimmungen dieses Preis- 
und Leistungsverzeichnisses vorrangig anzuwen-
den. Für weitere Geschäftsbereiche Geldanlage der 
Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, die 
unter einer anderen Marke geführt werden, gilt die-
ses Preis- und Leistungsverzeichnis nicht.

2.	 Allgemeine Dienstleistungen

(1)	 Tagesgeldkonto und Festgeldvertrag

Die vom Kunden zu entrichtenden Entgelte sind nach-
folgend aufgeführt.

Kontoeröffnung kostenlos
Kontoführung kostenlos
Transaktionen zwischen Tagesgeld- 
und Festgeldkonto

kostenlos

Hinzufügen/Löschen von Bevollmäch-
tigten 

kostenlos

Änderung Auszahlungs-/Referenz-
konto mit schriftlicher Bestätigung

kostenlos

Kontoauszug (online) kostenlos
Überweisungen auf das Referenz-
konto

kostenlos

Kontoauflösung und Rückzahlung auf 
Auszahlungs-/Referenzkonto

kostenlos

Teilnahme an einem von der Bank 
vorgegebenen Authentifizierungsver-
fahren

kostenlos

(2)	 Sonstige Kosten

Änderung der persönlichen Daten 
(z. B. Namens- oder Adressänderung) 

kostenlos

Jahressteuerbescheinigung kostenlos

Freistellungsauftrag (Erteilung/Ände-
rung/Löschung)

kostenlos

Ermittlung neue Kundenadresse über 
externe Datenquellen

Fremdge-
bühren

3.	 Kontoverfügungen

(1)	 Geschäftstage
Geschäftstage der Bank sind alle Werktage mit Aus-
nahme der Samstage. Ebenfalls keine Geschäfts-
tage sind bundeseinheitliche Feiertage sowie der 
24. und der 31. Dezember.

(2)	 Annahmefrist
Kontoverfügungsaufträge gelten als an dem aktuellen 
Geschäftstag zugegangen, wenn sie bis 14:00  Uhr 
bei der Bank eingegangen sind. Aufträge, die nach 
diesem Zeitpunkt bei der Bank eingehen, gelten als 
am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. Er-
folgt der Eingang eines Zahlungsauftrages an einem 
Tag, der kein Geschäftstag der Bank ist, so gilt dieser 
Zahlungsauftrag im Hinblick auf die Ausführungsfris-
ten als am nächsten Geschäftstag zugegangen.

(3)	 Ausführungsfrist
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der 
Verfügungsbetrag bei der Bank des Empfängers 
spätestens am Geschäftstag nach Zugang des 
Überweisungsauftrags eingeht.

4.	 Gebühren, Auslagen und Nebenkosten

Der Kunde trägt zudem alle im Rahmen der Geschäfts-
verbindung mit der Bank entstehenden Gebühren, 
Auslagen und Nebenkosten, sofern mit dem Kunden 
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

5.	 Sonstige Leistungen

Die Höhe der Entgelte für Leistungen, die in diesem 
Preis- und Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich 
aufgeführt sind, kann die Bank nach billigem Ermes-
sen (§ 315 BGB) bestimmen, wenn diese Leistungen 
im Auftrag des Kunden oder in dessen vermeintli-
chem Interesse erbracht werden und den Umstän-
den nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten 
sind. Dies gilt nur, soweit es gesetzlich zulässig ist. 
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6.	 Entgeltverrechnung

Sämtliche Entgelte, Gebühren, Auslagen und Ne-
benkosten werden direkt bei Fälligkeit dem Tages-
geldkonto des Kunden berechnet. Einen negativen 
Saldo des Tagesgeldkontos hat der Kunde unver-
züglich auszugleichen.


